
1 ) 

2) 

3) 

,, ) 

• 

PLANZEICHNUNG TEIL A 
Es g il , d , ~ Ba uN VO 1990 

;:;. ,- ...... - ;:.- --&;. ' - - .::1 - ' e -e.- Bebo0ur>gsplan 
,..ce- J\...,oenaort - . - ------~~ -.., _ _ -::; -- L vansrob 1 1000 

\y( . . 

/ 

/ 

24 

23 
3 

-7 

Kafcste-cr--~ IAe ::::;-' '"'=-~ 

Gri..:ndlage - _ -;.,::::-·-:: 

St ra ßenprof i 1 

, 

S ·-,' -•. c ' -

, , 

t h t m JJ,,D ," Q.'IJ. den ·ntwurf Die Gemeindevertre un~ a 'l •····· • • l ~ .... , 
Bebauunr;spl:rnes mit Be~ründunr; beschlossen und zur 

,\usleguitg bestimmt. ""i- <! ':-/4 /(1;. 
~'-"r-- o'?J.~ i,~ r;;J/1 /, 

().5 OJ A O ß.3 ?~;~~~•••",. . . .(/ /!.!,,(/,_,. .. C.u<lendorf,den ... · ... :(';-! ..... 0 v ,, · t 1 
~ -:\~v 'l- B.irp:;erm91s e-t 

'T>~'j, 

c'les 

,t. • B 26 9· 

5) 

6) 

SATZITT.G J~H r;.r;:pn=:JNDE GTJDE~DLRF :1BtR DEfl BE:9A 1 .UNGf:lL.:i..N Nil. ? F' R. !)A;.:; G!'.:C~::- 1~'!._1 

" N'(RJLL.:H :)'":".rt BF.:~.U~"E~ :::r:-SL\GT, F'\J \',iESTLI :·· ;)ED T,A~i D, 'T nr;sE 1 ~8 , uw-·1 ':'TELR\'.~ StJDLI...:H ;)'~R ANGHENZENDEN WAL.8F LACHE " 

il.ufR"runct nes § 10 des Raufrf>setzbuche!i in df>r F''3.ssnn,-,; vom 

(GVORl , f'chl. - H. S.86) wjrd nacr Rescblußfassuna: rlurch die 
'...,8 . ')e,zAmh 0 r 1')Pb ( RGRl. I. S . )253) ,* sowie n3.ch d 82 der Lanrtf>sbquordnunp; vom 24 . Februar 198~ 

Geml"'inrlevertretunp; vom lfQ,;1~,M,;L.. . . unJ nJJ.ch Durchf'Llhrun~ des Anze~·geverfahrens bAlm LandrA.t 

r1es Kreises Dithmarschen f'oli;,:ende S,itzun~· übPr ('l~n Reh~uurnz:spl1.n Nr. ? fi.:r d9.s '.;Pbiet "nördlich der bebauten L,rt~1-i~e und westlich der Lande. ,traBe 1~8, 

11nmittelbar südlich der anRrenzendPn W~lrlflÄche '' bestehend ~us der ~lanze~chnun~ (Te~ ,) und dem Toxt (TPil B), erlnssen. * zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 1992 ( BG13l. I. S. 1257 l 

• • 

ZEI CHE NEllKL AR UNG 

Festsetzungen 
Planzei chen Erli'iuterunp;en RPclits~rundlage 

(frenze des r9umlichen r;.elt11n12:shereiches -1er Bebauunp;splan-~inderunp; ~ ) ~bs. ? BauGB 

• • 

I 

G RZ 

·' 

Abg-renzunv 'lnterscl--i7°'lljch~r N"utzun~ 

all~emeines Wohngebiet 

Mischgebiet 

Zahl der Vollgesc~oese ( ) 3ls HBchst~renze 

~rundflächenzshl 

offene Bauweise 
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Fläche tur Anbauverbot e nach rlr: l VO 1um Srhu tz 

der Wälder , Moore und Het den gegPn Brandf' . - -

Der 1:'.ntwurf '1Pn r.ie 1·nuunp:splanes, best-.ehend aus der 
11-'lnzel chnun.i: \ Tei 1 A) und dem ·rex+-: Ti~{ 1 ~) , sowie I'? /)b ~ 
~~e ~ea;ri.i11~ 1;:1p- :v1ben in d-3!' 7.eit vor.-. ~ , O~-:Sd.. .. bis zum ~ -· .. . ~ 
w~hrend <Jer 7iPnststunrlen nach·~ -z. t~hs.'"J q:3.u~R Cffentlich ausge leg en. 
Jj p öf:'entl '. c,,_P '\.uslPp;unp ~ st m~ t <> II' nwe) s , daß Rerl.enken u~· 
1r,re~unC"en wr;r.-.~1;n 'lPr ,\usl<>gun fr-1 %t n jedermann s~ hrl ftl ~ er o~<>-:--
zu ...,rotokoll ,....Pltend '1:emacht w,r~~~~«,, am 08.,fJ~ .. .::zJ.... . 'n 1en 
" Tagesze1tun.i:en " ortsü'hljch ~ ~ .it~~mac t wor('len. 
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d '! 2, Jan, 1J93 · • · t , sehen ;)er kataster-IT1;,;ßirre Bestan am, •.•.•.• • .... sowie u1e ,;i;eome r.,_ . 
F'estler-;uni;z:en der n°uen sti-i<itEföauli chen ·F~'3.nung we-rden als ri chtl '1: 
bef'cheinigt. / 
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n n l l" hent 0 /4 nd "U ] anze cbn11n'"" 1 TP4 l -'l) und ,'lern '-'er :-,e )A.,_Junvsp -~n, ,, ,r - , fi. ~ . -"l" . - - "' 

T t ~ 1 ß) • m 0, ., -.:1-.. von 1or c,emeirvl.evertretunP-, ex \~e· , , 'NUI'uf:" A. • , '<1--.- . • •• ,. 
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Dj f:" Pep:ründunP: zum '1ehqu1i rwc:;J' l-'ln w,1 ... ~P m~ t: ~esc.h u '1er 
Geme i ndev,.,:'tY"etung vor .(. l-JJ.-/ \J._ , .;J~ r-eb1111 p:-t. 

Guden-~orf, rien 

10) 

11 ) 

1?) 

;Jer Bebauun~splan jst nach § 11 Ahs.1 Falbsatz > Raur,B am fJ.~-.Q~, i.1,$J~ .. 
dem Landrat nes Kreises Dith~qrsc~en qn~ezei~t wor~en. 

Dieser hat mit Verfiir-une; am .Q"f, q'.t..A,;14,,j., _ Az: 4,p(1._.!,_.;µ._~Q [0,3,J .. . erklärt, 
daß er keine Ve:'l 0 tzun~ von 

Gudendorf ,-ien 

v..o.rschr ten ~eltend macht. 
'->EMEIN))l:!: · , 
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germ'ei ster 

Jie Durclifüh-runp; des Anzeip.:everfa um Bebauungsplan sowie 
die Stelle, hei der der Flan auf nquer wjhrend der Dienststun~en 
von jederrr.'3.nn Pim;es~hen we_rden kan»

0
und über ?.en_ Jnh-3.lt ,\uskunft 

zu erhalten ist, sjn-i am -~~-·.O.Y-, /1~.:::i3 ... ortsublJch 
bekanntgemacht worden. 
In der ~ekanntmachung ist quf d1e Geltendmachung der Verletzun~ 
von Verfahrens- :.;ni! Formvorsohr) ften unG von r,:i"~ngeln der 
Ahwägunp; sowie .,,1f die Rechtsfolgen (d .?15 .\~fl-~ B:1ur.o) und .. 
weiter auf li'i;llir;z;ke:i t und -r.:r-löscf1 en von Entsct·:1rti :z:ungsa nspruch~fl 
(§ 44 BauGR) hingewiesen worrlen. Jje ,·;atzun12; i~t rni-:hin am ~.O.,V.t.t -.-9. ~ . 
in Kraft ~etrPten. 

Gudendorf, ren ) Q ,Qlf': .M ~-3. 

TEXT' TEIL B 
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2 N,} DUL~Pf 1- h':'n. 

~cha!lsc~:~z~1-ßnahmen auf den ~run'lstücken ~r. 1, 1~ und 14 für 

-1.ufenth~ tsräume von ·1ohnp::PbiiudA und Wohnuni;z;,:,n 

tt..ußenw<.:.nd e: 
re::1st,-,.,,,: 
;)9.chfL„chen: 

Flächenp:ewi cht mi nd. 250 kg/m 2 
minr'I. Schal tschutzklasse III 
1usfGhrung ~em ~ Zeile 2 der Tabelle 4b d~r 
Richtlinie für b'3.uli c11e tfaßnal-irr.en zum Schutz 
p:-~gen Außenlärm - 19~5 - (er~äzende Restimmungen 
Zur JDI 41QO). 

Gestaltun,.r der Baulichen Anlagen 

-z..1 Haupt~ehhu1e 

- Dachform: Sattel-, .Valm - o<'ler Yriippelwalmdqch 
- Dachne'i ~lln"': 30 bis 48° 

Ausnahr.'en: Bis zu 6V 0 be~ ein<>m W~lrn 
- Dache)r<'leckun~:13.ohpfqnnen unn Sc~jefer 
- 1.ußenwi::niie: Verhlen,., mauerwerk 

,\usna'ln,en: 'TerblenrlmauerwPrk mj t ':'·ei lfläch<>n l n J.nder~n 
~~at,:,rj '3.li en. J'3.s VerblP.ndmaw~rw 0 rk muß üh~r­
wi e!l'en . 

-z..? ~eben~ehäurte, Anhq11ten un~ ~arap:en 

- "Qach: 
Ausn'3.hrren: 

- .\.ußenwand - : 
~estR.ltunp:: 
Ausn'ihmen : 

wie ri ~ e 13'3.uptgebüude 
Flachda~h oder ,.;ene l gtf' Dächer b-; s 30° 

wie d i,,. ·•i:auptgehäud e 
Winterg~rten in Glasb~uwejse, 
:arports un1 GartenhäusPr 1n Holz 

4. H~henla12:e des ~rrl~esc~oßfußbodens 

Die Oberk4nte ~ns tr1~eschoßfußbodens (Sockelhöhe im Rohbau), 
rtarf im Vittel C, 5 m üb~r OK der Geländeoberfläche im Bereich 
der i.iberbaubaren Grun,"lstücksfläche n icht Üherschreiten. 

5 . Ei nfriedi~un~en 

Einfrieaigungen an 1en öffentlichen Verkehrsflächen dürfen 
nicht 1.us f';eschlossenen t/auern über C,6 m uöhe, .., ra ht oder 
~roßfl~chi~en T~feln 1.us ~etall, Kunststoff, qolz oder Faserzement 
heri:-:estellt ·1errlen . Jie max. HC1te darf 1,0 m über dem Gehweg der Straßen­
v0rkehrsL~-~ch"' :ij cht 1i'bersc hreiten 

6. -c;;rschließun/T rl.P.r '}rundstücke ~1r. ~-F.> 

Die Grundr;tücke "~r. -Z.-6 sind 'lUsschljeßl.; eh von der T l':l.n~tr'lf::e A zu nrcchl e1ier 
Zu0:i:inFe zum R.ni::rrenzen'1en \'lald sind unzu l 8sslfl", 

Im Re:'ejct rl""r li'l::ichen, 1ie VOP der '~etnuun;- f',.J"l7. 1 r,r ·,·nn (S)chtdreieck 
s~nd 'r.\epfl1-nzunp-en U"l'l ~.;,.,f .... led;guno-en i_ihnr U,7 :r 11;..:·he über v:( '1er ';tr."3.f?e1vnr­
kehrs:'läcr n --;.n1,, .• ,P.rr) c::, w e ~r,,rr~sr··ck~z.ufs.'"'1r-t-e -:-::1 cht 7'.lll::iss.:.~ . 
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Bebauungsplan Nr. 2 
Gemeinde Gudendorf 
Für das Gebiet nördlich der bebauten Ortslage 

und westlich der Landstraße 138 

unmittelbar südlich der angrenzende n 

Waldfläche 
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. BEGRÜNDUNG 
zum Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Gudendorf 
für.das Gebiet 11 nördlich der Ortslage und westlich der Lahdesstraße 

·138, unmittelbar südlich der angrenzenden Waldfläche" 

. l. Allgemeines 

l~l Verhältnisse der Gemeinde 

1.2 

Die Gemeinde Gudendorf hat zur Zeit rund 400 Einwohner. 
Gudendorf· liegt zwischen Meldorf und St. Michaelisdonn an der 
Landesstraße .138 (L 138). Nach dem Regioniiplan des P~anunds­
raumes IV des Landes Schleswig-Holstein ist die Wohnfunktion · 
Hauptfunktion und die Agrarfunktion 1. Nebenfunktion der 
Gemeinde •. 

Lage und Topographie cies Bebauungsplangebietes 

Die Lage des ·Bebauungsplangebietes ist aus dem Übersichtsplan 
im Maßstab· 1 : 10 000 zu ersehen. 

. . 
Das Gebiet liegt. nördlich der bebauten Ortslage, unmittelbar 
west~ich der L 138 •. 

Das auf einer langgestreckten, vom Meer aufgespülten Sanddüne 
liegende Gelände in einer Größe von ca. 1,5 ha hat•ein Gefälle 
von rund 2,5 m nach Osten. Das Sandbodengelände liegt ca_- 10 
bis 12 m über NN. 

1.3 Eigentumsverhältnisse 

2. 

Die.Eigentumsverhältniss~ sind aus dem beige~efteten Eigentü­
merverzeichnis zu ersehen. 

Der größte T~i1 des Plangel tun:gsbereiches, bis auf die _im 
Privateigentum befindlichen Grundstücke unmittelbar an der 
L 138 (Flurstück 315/22 und 23/1 teilweise), ist von der 
Gemeinde angekauft worden. 

. . 

Be-i den Bodenverkehrsgenehmigur:igen ist zur Auflage zu mac~en ,· 
daß sich die Verkäufer und Käufer von Baugelände den F~stset~ 
zungen des Bebauungsplanes unterwerfen. 

Notwendigkeit der Erschließung und Planungsziele der Gemeinde 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ·ist erforderlie.h geworden, 
um dem vorhandenen Bedarf an Baugrundstücken, insbesondere für 
Wohnhausbauten,· Rechnung zu tragen. 

Die Grqße des Plangeltungsbereiches wurde notwendig, um den 
überwiegenden örtlichen Eigenbedarf in der Gemeinde für ca. 6 
Jahre bis zum Jahre·l998 zu decken. Neben einem bebauten 
Grundstück sollen 13 weitere Grundstücke - 4 Grundstücke in· 

_einem Mischgebiet (MI) und 9 Grundstücke in einem allgemeinen 
Wohngebiet (WA) - erschlossen werden. 

', ,..._,. ~ ')· ·,. ' - -- -
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Mit der Bereitstellung der Baugrpndstü~ke soll insbesondere 
eine Abwande~ung der Bürger aus der Gemeinde entgegengewirkt 
werden., · 

z_ur Realisierung eines übe~wiegenden Wohngebietes wird das· 
Baug~bi~t als allgemeines Wohngebiet (westlicher Teilbereich) 

. und als eingeschränktes Mischgebiet (östlich~r Teilbereich) 
gegliedert und festgeseizt. Um in der nördlichen Ortslage-eine 
aufgelockerte W6hnstruktur ~it "Einfamilienhauscharakter" zu 
erreichen, sind für das Bau'gebiet nachfolgende Festsetzungen 
getroffen worden: · · 

1 

die Grundflächenzahl (GRZ) ist in angemessener Weise 
begrenzt worden, 

die zulässigen Wohngebäude dürfen nicht mehr als 2 Wohnungen 
haben, 

- die Gebäude sind nur als Einzelhäuser zuläs~ig. 

Zur ~e~meidung einer Beeinträchtigµng für die künftige W~hn-. 
bevölkerung ist die zulässige Nutzun~ ·eingeschränkt worden. Im 
gesamten Baugebiet (WA-MI) sind keine Tankstellen, ·im allge­
meinen Wohngebiet sind zusätzlich keine Gartenbaubetriebe zu­
lässig. Von diesen Betrieben und Anlagen werden Belästigungen 
erwartet, wie z.B. Lärmbelästigungen durch zusätzlichen 
Kfz-Verkehr oder durch Lärm und/oder Gerüche durch die 
Betriebe ~elbst . 

. Neben den vorg.enannten Nutzungsarten werden in dem festge­
setzten Mischgebiet weiterhin die nach§ 6 Abs. 2 und 3 BauNVO 
zulässigen Vergnügungsstätten nicht zugelassen (siehe Text 
Teil -B). Der Standort für' Ve-rgnügung·sstätten _.nördlich der 
bebauten·ortslage direkt an der L.138 sowie die vbrhandene und 
geplante W6h~struktur läßt _der~rtige Nutzungeii nicht zu: . · 

- Störungen durch zusätzlichen Kfz-Verkehr in den Nachtzeiten, 

unzureichende Verkehrsverhältnisse- durch die L 138 - der.• 
Streckenabschnitt der L'138 liegt an eiher langgestreckt~n 
Innenkurve - , · 

· - mangelnde Fläch_en für den ruhenden Verkehr. 

·Das Baugebiet grenzt im Nordwesten teilweise an einen 
vorhandenen Wald. Bei der Aufstellung des Flächennutzungspla~ 
nes ist i~ Abstimmung mit der Forstbehörde Barlohe vereinbart 
worden, daß die ökologischen und forstwirtschaftlichen Belange 
bei der verbindlichen Bauleitplanung nachfolgend zu berück­
sichtigen sind: 

. -·--··' ........ -~ ...... -----,. ' .. .._ ~ 
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Auf den betroffenen Grundstücken Nr. 3 bis 6 ist in einem 
Abstand von 15 m zum Waldrand ein Anbauverbot gern. der 
Landesverordnung zum Schutz der Wälder, Moore und Heiden 
nachrichtlich zu übernehmen.· 

Es dürfen von d~n Grundstücken zum Wald keine Zugänge ange­
legt werden. 

Der Beb~uungsplan sieht entsprechende Festsetzungen vor. 

Der Bebauungsplan ist aus dem rechtsgültigen Flächennutzungs­
plan. der Gemeinde entwickelt worden. 

Maßnalmm.en für die Ordnu~g des Grund und·Bodens 

Soweit die v6rhandenen Grenzen eine Bebauung nach dem vorlie-. 
genden Bebauungsplan nicht. zulassen,· können bodenordnende 
Maßnahmen nach§§ 45 ff BauGB, bei Grenzregelungen das 
Verfahren nach§§ 80 ff BauGB sowie bei Inanspruchnahme 
privater Flächen für öffentliche Zwecke das Verfahren nach 
§§ 85 ff BauGB vorgesehen werden. 

Die vorgesehenen ·Maßnahmen und Verfahren werden jedoch nur 
dann durchgeführt, ~enn sie nicht oder nicht rechtzeitig im 
Weg.e freier Vereinbarungen durchgeführt werden können. 

Vesorgungseinricht~gen 

Elektrischer Strom 

Die.Versorgung der Gebäude mit elektrischer Energie erfolgt 
durch die Schleswag. Die Erschließungsstr~ße wird ausreichend 
beleuchtet~ 

·. 4. 2·· Wasserversorgung 

·nie Wasserversorgung erfolgt durch den Wasserbeschaffungsv~r­
band Silderdithmarschen. 

~ 4.3 Feuerlöscheinrichtungen 

·-Das in den Straßen zu verlegende Wasserleitungsnetz erhäl~ in 
. den vorgeschriebenen Abständen Unterflurh_ydranteµ, die .eine 
ausreichende Brandbekämpfung ·sicherstellen. · · 

:5. Entsorgungseinrichtungen 
'-

5.1 Müllbeseitigung 

Die Müllbeseitigung erfolgt in geschlossenen Gefäßen über die 
·zentrale Müllabfuhr. Sie ist durch Satzung über die Abfall­
beseitigung im Kreis Dithmarschen geregelt. 
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5.2 Abwasserbeseitigung 

Das Schmutzwasser aus dem Plangeltungsbereich -wird mit Rück..: 
sieht auf die Reinhaltung der Gewässer über Kanalisationslei­
t~ngen der vorhandenen gemeindlichen Klä~~nlage-im Mischsystem 
zugeführt.·Das anfallende Oberflächenwasser und geklärte 
Abwasser wird in die vorha~denen Vorfluter geleitet. 

Das auf den ·Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser ist, 
soferri die Bodenverhältnis~~ es zulassen, zur. Anreicherung des­
Grundwassers auf denselben. in den Untergrund. einzuleiten 
( z. -B. ·durch Verrieselungsanlagen). 

Die ~lanung und Ausführung der erf6rderlichen Maßnahmen zur. 
Eirileitung des Oberflächenwassers und geklärten Abwassers in· 
die Vorfluter hat im Einvernehmen mit den Fachbehörden zu 
erfolgen. 

6. Straßenerschließung 

7. 

Die Planstraße Aist als Erschließungsstraße für die angren­
zenden Baugrundstücke festges~tzt worden. 

Die Erschließ~ngsstraße mündet in die L 138. Bei einem 
künftigen Ausbau der Planstra·ße wird für den Einmündungsb-s­
reich ein detaillierter Entwurf, bestehend aus dem Lagep~an im 
Maßstab 1 : 500, Höhenplan·mit Entwässerungseinrichtungen unq 
3egelquerschnitt mit Deckenaufbauangaben erstellt und·dem · 
Straßenbauamt i-n Heide rechtzeitig vor Baubeginn zur Pr.Üfung 

.und Genehmigun9 vorgelegt. 

Die Entwurfsgeschwindigk~i~ betr~gt 50 km/h.· 
·' 

Bei _der Bemessung der Sichtdrei.ecke im Einmiindungsberei.ch der 
Planstraße A in die L 138 ist die L 138 als· ü~ergeordnete 
Hauptverkehrsstraße zu ·beurteilen. -Der größte Teil des Bau:... 
gebietes ·wird ausschließlich durch die Planstriße A e~schlos-

·sen. Bis zu einer künftigen Erweiterung des Baugebietes wird 
die-Ge~einde daffir Sorge tragen, d~ß di~ Rettungsdieriste i~ 
Notfall-über die·angrenzenden Flächen an ~as üb~ige V~rkehrs­

:· netz gelangen können. Auf eine-Notzufahrt wird v~rzichtet . ... 

Ruhender Verkehr 

Die nach d,er Land,esbauordnung Schleswig-Holstein erforderli-:­
chen Stellplätze sind auf den Grundstücken selbst zu 
errichten. 

Die öffentlichen Parkplätze sind 1m Verhältnis 1 : 3 zu den 
Pf Lichtstellplätzen 

- ca. 15 WE/3 = 5.P~rkplätze -

in ausreichender Anzahl festgesetzt worden. 

. •-.-• .. ·-, 
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8. Natur- und Landschaftsschutz 

Die Errichtung der baulichen Anlagen auf den bisl~ng land~ 
.-wirtschaftlich genutzten Flächen ( überwiegend Ackerflächen) 
stellt nach dem Landschaftspflegegesetz ·(LPflegG) Schleswig­
Holstein einen Eingriff in Natur und Laridschaft dar. Eingriffe 
in .~atur und Landschaft sind nach§ 8 LPflegG soweit auszti-. 
gleichen, wie dies zur Verwirklichung der Ziele des Natur­
schutzes und der Landschaftspflege erfor~erlich wird~ 

Durch die Realisierung des Baugebietes sind nachfolgende 
Beeinträchtigungen zu erwarten: 

Teilweise Beseitigung.des vorhandenen Knicks an der 
Planstraße A ~u.Zw~cke~ der Erschließung? 

-·Versiegelung von rund 20 % der zur Zeit landwirtschaftlichen· 
Flächen durch _Bebauung. 

·Die Gemeinde beabsichtigt, den Eingriff nachfolgend auszu­
gleichen: 

- Aufwertung der vorhandenen Knicks durch Ergänzungspflanzun­
gen, insbes~ndere zum nördlich angrenz.enden Wald; 

- ö~ologische Aufwertung einer gemeindeeigenen.Fläche außer­
halb des Plangeltungsbereiches des vorliegenden Bebauungs­
planes. Die in der Anlage zur vorliege~den Begrü~dung dar­
gest~llten Fläche in einei Größe von rd. 0,7 ha·wird t~il-
weise landwirtschaftlich ganutzt {Schafbeweidung). Die 
Fläche soll in Verbindung mi~ de~ auf dem Grundstück vor­
handenen ·Gewässer einer naturnah~n Entwicklung ~ugeführt 
werderi. Sie wird aus d~r intensiven ·1andwirt~chaftlichen 

· Nutzung entlassen. Der zur Zeit bestehende· .. Pachtvertrag zur 
Beweidung läuft im Jahre 1992 aus und wird seitens der 
Gemeinde nicht verlängert. 

Di~ Bepflanzungen der Knicks ~rfoLgen mit stand6rtge~e~hten 
Laubbäumen·und Sträuchern durch die Gemeinde. · 

Die Bepfl~nzung des ·Knicks zum Wqld dient auch einer ökologi­
schen Aufwertung des Waldrande~ und dem Schutz des Waldes. 

Der Knick südlich der ·p1anstraße A ·soll weitgehend erhalten· 
werden. Die Erschließung der Gr.undstücke erfolg·t unter Be-
_rücksichtigung und Erhaltung der vorhandenen Bäume. Die 
Flächen für die Bepflanzungen und zur Erhaltung· der Knicks 
sind in der Planzeichnung entsprechend.nach§ 9· Abs. 1 
Nr. 25 a und b BauG~ festgesetzt worden. Die ·daue~nde Unter­
haltung ·der Flächen und die Knickpflege wird den künftigen 
Grundstückseigentümern übertragen. 

Die Ausgleichsmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der:unteren 
Landschaftspflegebehörde des Kreises Dithm~rschen . 

• 1 
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Immissionsschutz/-Maßnahmen 

_Das_Baugebiet liegt unmittelbar an der L 138. 

Nach einer Berechnung des Beurteilungspegels nach der. DIN 
18005 - Schallschutz im Städtebau - (siehe Anlage· zur vorlie­
getiden Begründung) werden die Orientierungswerte nach dem· 
Beiblatt 1 zur DIN 18005 - Teil 1 - auf den.Grundstücken 
Nt. 1, 13 und 14 geringfügig überschritten, auf den übrigen 
Grundstüc_ken unterschritten. 

Im Hinblick auf§ 1 Abs. 5 ·BauGB sind·zur Sicherstellung 
gesunde~ Wohnverhältnisse für die betroffenen Grundstücke 
passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt worde~ (siehe T~xt 
Teil B, Ziff. 2 des Bebauungsplanes): 

Außenwände mit einem Flächengewicht von mind. 250 kg/m 2 

- Fenster mindestens Schallschutzklasse III 
Ausführung.der. Dachflächen gern. Zeile 2 der Tabelie 4 b.der 
Richtlinie für bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm 
-_1975 - (ergänzende Bestimmungen zur DIN 4109). 

~ . 

Weitere Schallschutzmaßnahmen werden im Hinblick auf.die 
Gesamtsitutation nicht für erforderlich gehalten. 

10. Kosten 

Die Erschließungskosten für den gesamten Plangeltungsbereich 
werden· derzeit auf rund 400.000,00 DM geschätzt. 

Der bei tragsfähige Erschließungsaufwa·nd nach § 129 BauGB 
(Kosten ohne Schmutzwasserbeseitigungsanlagen) beträgt ,ca. 
320>000,00 DM. . 

Der der Gemeinde-aus den Erschließungskosten entstehen-de 
K6s~enanteil beträgt 10 % des beitragsfähigen Erschließurigs­
aufwande~) mithin rund 32.000,00 DM. 

De~ nach dem_BauGB beitragsfähige·Erscpließungsaufwand wird 
über Vorausleistungen -auf die Erschließungsbeiträge, aus den 
Grundstücksverkäufen und aus der allgemeinen Rücklage eer 
Gemeinde finanziert. Die Erschließung soll in Abschnitten, je 
nach Bedci-rf an Baugrundstücken und/oder nach der Finanzlage 
der Gemeinde e~folgen. · 

Für die Aufwendungen.der Sc~mutzwasserkanalisation. und der 
Wasserversorgung erhebt die Gemeinde·kostendeckende Beiträge 

· na_ch dem Kommunalabgabengesetz. 

Gudendorf, den 

Gemeiri e, u~=~~,~~~~~ 
. - ~ Bürgermeister -
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Anlage zur Begründung des Bebauungsplanes Nr.2 
der Gemeinde Guderidorf 

Fl äche für Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Ab s. _1 LP·n egG 
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Anlage zur Begründung des B~Planes Nr. 2 der Gemeinde Gudendorf 

Ermit;tlung des· Immissionsschutzes nach DIN 18005 
Städtebau -

Schallschutz 

1 ~ Allgemeines 

2. 

.Die bei der Berechnung verwendeten Zahlen über die durch­
schnittlichen täglichen Verkehrsmengen des Jahres (DTV) 
entstammen der 11V~rkehrsmengenkarte 90 11

· 

DTV = 3626 
232 

,· 137 

Der Straßenbelag in dem betroffenen Streckenabschnitt der 
L 139 besteht aus Asphaltbeton. Die Geschwindigkeit beträgt 
max. 50 km/h. 

Ermittlung des Beurteilungspegels 

im 

2.1 Auf den Grundstücken Nr. 1, 13 und 14 (Abstand ca. 15 m) -MI-

2.2 

2.3 

Mtags = 3626 X O,O6 = 218 Kfz/h 

~nachts = 3626 X 0,000 = 29 Kfz/h 

(LKW-Anteile tags 20 % und nachts 10 % )_ 

Lm, Etags = 64 5 -' ' 
o,s - 3_, 5 + 0 = 6O,S dB(A) 

Lm, Enachts = 54,S - 0,5 - 4 + 0 = 5O,O dB(A) 

L tags = 60,5 + 3 + 0 -- 63,5 DB(A) > 60 zul. 

L nachts = 50 + 3 + 0 = 53,O dB(A) > · 5·0 -zul. 

Auf den Grundstücken nr. · 2 und 12 ·(Abstand ca . 40 
• ! 

Ltags = 58,O dB(A) < 60 zul. 

Lna·chts ·= 47,5 DB(A) < 50 zul. 

Auf den Grundstücken Nr. 3 und 11 (Abstand ca. 65 

_Ltags = 55 · dB(A) < 60 -zul. 
":.. 

Lnachts -= 44,5 dB(A) < so zul. 

Peg~lminderung infolge Abschinnung durch Bebauung. 

LG - 0 1 1 x D X SG 

LG = 0,1 X 0,2 X 65 

LG = 1, 3. 

m) -MI-

m) -WA~ 

···•-·••·•·'•-.~ 
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Beurteilungs~egel: 

a) tags 55,0 1,3 

b) nachts 44,5 - 1, 3-

- 2 -

= 53,7 

= 43,2 

dB(A) 

dB(A) 

< 55 zul. 

< 45 zul. 

3. Maßgebliche Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiet· (WA)/ 
_Mischgebiete (M) . 

4. Beurteilung 

·55/60 dB (A) 

nachts -45/5? dB(A) 

Die Orientierungswerte nach.dem Beiblatt 1 zur DIN:180005 -
-Teil 1, Schallschutz im Städtebau - werden auf dem 
Grundstücken nr. 1, 13 und 14.überschritten. Für diese 
·Grundstüc~e werden passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen 
( s. T-ext Teil B des Bebauungsplanes) • 
Auf den übrigen Grundstücken-wurden die Orientierungswerte 
nicht überschritten. 

·.-elf 


